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▶▶ IWW-Webinare Abrechnungspraxis und Praxishygiene
iWW-Webinare für zahnärzte und Assistenz im 3. Quartal 

| Auch im dritten Quartal 2020 bietet das IWW wieder zwei hochgradig pra-
xisrelevante Webinare an, einmal zum Thema „Richtige Anwendung der 
GOZ-Paragrafen“ und einmal zur „Praxisbegehung – die Top 10 der behörd-
lichen Beanstandungen“ (Details siehe iww.de/webinare). |

▶◼ Übersicht: iWW-Webinare im 3. Quartal 2020 (14:00–16:00 uhr)
04.09.2020 iWW-Webinar Abrechnungspraxis (iww.de/webinar/abrechnungspraxis)

Zeit sparen und Umsatz steigern – so wenden Sie die Paragrafen der 
GOZ und Formulare richtig an!

09.09.2020 iWW-Webinare Praxishygiene (iww.de/webinar/praxishygiene)
Praxisbegehung – die Top 10 der behördlichen Beanstandungen

WeBinAr
Details unter 

iww.de/webinare

▶▶ Compliance
zahnärztinnen motivieren besser zur mundhygiene 

| Zahnärztinnen scheinen ihre Patienten besser zur Mundhygiene zu moti-
vieren als ihre männlichen Kollegen. Das legt eine japanische Studie nahe. 
Bei Patienten, die regelmäßig von Zahnärztinnen kontrolliert wurden, war das 
präventive Mundgesundheitsverhalten stärker ausgeprägt als bei Patienten, 
die regelmäßig von männlichen Kollegen kontrolliert  wurden. Und das wie-
derum legt den Schluss nahe, dass die Mundhygieneaufklärung von Patien-
ten bei dem zumeist weiblichen Fachpersonal auch in deutschen Zahnarzt-
praxen in besten Händen ist. |

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Quelle: Takeuchi K et al. Dentist gender-related differences in patients‘ oral health beha-
viour. J Oral Sci. 2020; 62 (1): 32–35. 
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▶▶ Praxishygiene
Darf die instrumentenwanne auf der Ablagefläche stehen?

| frAGe: „Dürfen die Instrumentenwannen auf der Ablagefläche des  
Behandlungsraums stehen?“ |

AntWort: Die Arbeitsfläche des Behandlungsraums sollte freigeräumt 
sein, damit diese nach jedem Patienten umfangreich desinfiziert werden 
kann. Selbstverständlich dürfen Sie jedoch die Geräte und Materialien, die 
Sie für die Behandlung benötigen, patientenbezogen darauf abstellen, denn 
Sie müssen ja auch irgendwie arbeiten können. Die Instrumentenwanne, der 
Abwurfbehälter für die „sharps“ und der Eimer / die Packung mit den Wisch-
desinfektionstüchern sind ebenso griffbereit dort abzustellen. 

Ansonsten gilt die Maxime: so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Insbe-
sondere Dinge, die nicht wischdesinfizierbar sind, gehören nicht auf die 
 Arbeitsfläche im  Aerosolbereich. So sind z. B. Stifteboxen, Karteikarten oder 
Handschuh- und Mund-Nasenschutz-Packungen im Schrank zu lagern.
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